
Lizenzzuschüsse 
DOSB-Lizenzen 2025
Gültig für das Kalenderjahr 2025
Im Kalenderjahr 2025 können Mitgliedsverei-
ne, für Personen mit einer gültigen DOSB-Li-
zenz, aus Sportfördermitteln des Landes Baden-
Württemberg Beschäftigungskostenzuschüsse 
erhalten. Die folgenden Grundsätze und Durch-
führungsbestimmungen basieren auf der Grund-
lage der Sportförderrichtlinien des Ministeriums 
für Kultus, Jugend und Sport (veröffentlicht am 
10.04.2017, gültig ab 01.01.2017).

Wer kann Zuschüsse beantragen?
Sportvereine, die im Abrechnungsjahr Mit-
glied im Württembergischen Landessport-
bund e.V. sind.

Wie und wann werden die Zuschüsse beantragt?
Der Verein kann in der Zeit vom 20.11.2025 
bis 31.01.2026 die Zuschüsse ausschließ-
lich online im Internetportal www.meinwlsb.
de beantragen.

Welche DOSB-Lizenzen werden bezuschusst?
Bezuschusst werden nachgewiesene Tätig-
keiten folgender Lizenzen:
Im Bereich Sportpraxis: Übungsleiter*in C, 
Übungsleiter*in B, Trainer*in C, Trainer*in B, 
Trainer*in A
Im Bereich Vereinsführung: Vereinsmanager*in 
C, Vereinsmanager*in B
Im Bereich Jugendarbeit: Jugendleiter*in
Eine Lizenz muss mindestens bis 01.01.2025 
gültig sein.

Was wird bezuschusst?
Bezuschusst werden ausschließlich im Ka-
lenderjahr 2025 ehrenamtlich oder nebenbe-
ruflich ausgeübte Tätigkeiten im Bereich des 
steuerbegünstigten Vereinsangebotes. Im 
Bereich der Sportpraxis werden pro Stunde 

pro Lizenzinhaber*in und Verein, im Bereich 
der Vereinsführung und der Jugendarbeit wird 
ein pauschalierter Zuschuss gewährt in Höhe 

Wer erhält den Zuschuss?
Der Zuschuss geht seitens des Sportbundes im-
mer an den Verein und ist für dessen Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit 

der jeweiligen Lizenzinhaber*innen vorgese-
hen. Eine Verpflichtung zur Weitergabe des 
Zuschusses an die Lizenzinhaber*innen be-
steht nicht!

Was muss der Verein beachten?
Der Verein muss die nachfolgenden Bestim-
mungen anerkennen und die Richtigkeit sei-
ner Angaben bestätigen. Dazu ist am Ende des 
Online-Abrechnungsverfahrens die Gesamtab-
rechnung auszudrucken und von zwei vertre-
tungsberechtigten Vorstandsmitgliedern zu 
unterschreiben. Dieser Ausdruck muss fünf 
Jahre beim Verein aufbewahrt und auf Ver-
langen des Württembergischen Landessport-
bund oder den zuständigen staatlichen Stellen 
vorgelegt werden. Der WLSB und die staatli-
chen Stellen sind berechtigt Einzelfallprüfun-
gen vorzunehmen.

Wann erfolgt die Auszahlung?
Der Antrag auf Zuschüsse für im Verein täti-
ge DOSB-Lizenzinhaber*innen muss bis spä-
testens 31.01.2026 online über das Internet-
portal www.meinwlsb.de übermittelt werden. 
Nach Prüfung der Angaben wird der Beschäfti-
gungskostenzuschuss zeitnah auf das uns be-
kannte Vereinskonto überwiesen. Prüfen Sie 
bitte direkt Ihren Zahlungseingang.

Zuschusshöhe 
Der staatliche Beschäftigungskostenzuschuss 
an die Vereine kann nur für anerkannte neben-
berufliche Übungsleiter*innen bzw. Trainer*in-
nen mit DOSB-Lizenz gewährt werden. Alle neu 
erworbenen DOSB-Lizenzen bis 31.10.2025 wer-

bezuschusst. Pro Lizenzinhaber*in kann ein Ver-
ein für maximal 200 Stunden einen Zuschuss er-

eine Person mehrere abrechnungsfähige Lizen-
zen besitzt. Weiterhin gilt, dass eine Person – 
unabhängig von der Art ihrer sportpraktischen 
Lizenz(en) – nicht mehr als in drei Mitgliedsver-
einen abgerechnet werden kann. Dabei könn-

Abrechnungsfähige Stunden
Abgerechnet werden können die im Jahr 
2025 tatsächlich geleisteten Trainings- und 

Übungsstunden. Die Stunden (z. B. 98, 211) sind 
in die dafür vorgesehene Spalte einzutragen. 
Nicht abrechnungsfähig sind An- und Rückrei-
sezeit, Wettkampfbetreuung, Vorbereitungsspie-
le, Pokal- und Punktspiele, Vereinssitzungen und 
Mannschaftsbesprechungen sowie vergleichba-
re vereinsinterne Vorgänge.

Verlängerung ungültiger Lizenzen 
Auf dem Online-Abrechnungsformular sind die 
Lizenzen mit einer Raute # gekennzeichnet, de-
ren Gültigkeit abgelaufen ist. Bei diesen Lizenzen 
muss dem WLSB der Fortbildungsnachweis oder 
eine Kopie der verlängerten DOSB-Lizenz schrift-
lich (postalisch oder Emailscan) bis 31.01.2026 
zugesandt werden. Die geleisteten Stunden tra-
gen Sie dennoch in das Abrechnungsformular 
ein. Andere (also nicht DOSB-) Lizenzen oder 
Ausweise können nicht bezuschusst werden.

Abrechnung für Lizenzen im Bereich 
der Vereinsführung/Vereinsverwaltung/
Tätigkeiten im Jugendbereich

Zuschusshöhe
Für die Tätigkeit von Personen im Bereich der Ver-
einsführung/Vereinsverwaltung/im Jugendbe-
reich, die eine gültige DOSB-Vereinsmanager*in-
Lizenz oder eine Jugendleiter*in-Lizenz haben, 
kann für jede*n Lizenzinhaber*in ein pauscha-

-
derjahr gewährt werden. Ein*e Lizenzinhaber*in 
darf nur bei einem Verein abgerechnet werden. 

Abrechnungsfähige Tätigkeit
Der*Die Lizenzinhaber*in muss entweder ein 
Wahlamt im abrechnenden Verein ausüben oder 
die Vereinsführung bestätigt, dass der*die Lizenz-
inhaber*in nachweislich eine von der Vereinsfüh-
rung beauftragte Tätigkeit im Jahr 2024 erbracht 
hat (z. B. Organisation Vereinsjubiläum, Mitglie-
derverwaltung, Redaktion Vereinszeitschrift, 
Betreuung Homepage, Organisation Jugend-
freizeiten, internationaler Jugendaustausch u. ä.). 
Hat der*die im Verein tätige Lizenzinhaber*in 
die VM-Lizenz/Jugendleiter*in-Lizenz außerhalb 
des WLSB erworben, ist eine Kopie der DOSB-Li-

auf den WLSB umgeschrieben und kann geför-
dert werden.

Antragsfrist ist der
31. Januar 2026
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